
Die ÜWG-SHK hat sich
gut behauptet”, zog der
Vorsitzende Rolf Richter

vor 65 Mitgliedern im rhein-
landpfälzischen Nierstein ein
positives Resumee für das ab-
gelaufene Geschäftsjahr und
bemerkte, dass mit 3688 Be-

trieben insgesamt die Mitglie-
derzahl nahezu unverändert ge-
blieben sei. 153 Neuanträge
stünden 150 Kündigungen ge-
genüber. 36 Schulungen seien
im Wirtschaftsjahr 2002/2003
erfolgt und die Sachverständi-
gen der Organisation hätten

insgesamt 1347 Anlagen mit
wassergefährdenden Stoffen
überprüft. 
Der Fachbereich Heizöllagerung
mit seinen Auflagen gemäß
§ 19 l Wasserhaushaltsgesetz
sei traditionell das stärkste
Standbein der Überwachungs-
gemeinschaft, stellte Geschäfts-
führer Matthias Anton heraus,
ließ aber die beiden anderen
wichtigen Tätigkeitsfelder nicht
unerwähnt: Die Schulung und
Betreung der VAwS-Sachver-
ständigen (Experten für die Ab-
nahme von Heizöllageranlagen)
sowie die Zertifizierung von
Fachbetrieben für Grundstücks-
entwässerung nach § 13 b des
Hamburger Abwassergesetzes. 

Hamburger Abwasser-
gesetz macht Schule

Dieses in der Hansestadt gel-
tende Gesetz hätte offenbar
Pilotcharakter, berichtete Mat-

thias Anton. Neben Hamburg
achteten mittlerweile zahlreiche
andere Städte wie Berlin (im Be-
reich der Kleingartenanlagen)
sowie Braunschweig oder Köln
darauf, dass im Fall einer Repa-
ratur oder Neubau nur noch die
Unternehmen für eine fachge-

rechte Installation von Entwäs-
serungsleitungen zum Zuge kä-
men, die sich durch Weiterbil-
dung qualifiziert hätten. Ent-
sprechende Qualifikationsmaß-
nahmen der ÜWG-SHK würden
jeweils über die Landesstellen
publik gemacht, damit sich die
Mitgliedsbetriebe frühzeitig auf
höhere Anforderungen einstel-
len könnten, betonte der ÜWG-
Geschäftsführer. 

Pro und Contra 
für Öl-Lagerstätten

Deutlich höhere Auflagen durch
die Landesbehörden seien für
die Heizöllagerstätten in über-
schwemmungsgefährdeten Ge-
bieten zu erwarten, berichtete
Anton weiter. Im Umweltmini-
sterium sei sogar die Forderung
nach einem generellen Verbot
laut geworden, doch das habe
man im Hinblick auf mittlerwei-
le verfügbare auftriebsichere
Lagerbehälter und Anlagen ab-
wenden können.
Die neue Muster-Feuerungs-
verordnung war ein weiteres
wichtiges Thema. Vorbehaltlich
länderspezifischer Regelungen
macht es die Novellierung mög-
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lich, dass zukünftig nicht nur
der Ölkessel und der Lager-
behälter in unmittelbarer Nach-
barschaft installiert sein dürfen.
Derselbe Raum dürfe nach Mu-
ster-FeuVO auch anderweitig
genutzt werden (beispielsweise
als Hobbyraum). 

Tank ist Thema 
im Marketing

Demnächst wird es die Marke-
ting-Initiative „Tank-Check“
geben. Die Überprüfung betag-
ter Lagerstätten rückt deshalb in
den Fokus, weil nicht selten be-
reits der zweite oder gar dritte
Kessel in Betrieb gegangen ist,
jedoch noch immer vom ersten
Tank aus den 60er Jahren ver-
sorgt wird. Eine Bereitschaft zur
Tank-Modernisierung werde je-
doch nur dann beim Betreiber
vorhanden sein, wenn er über-
zeugt sei, dass er das wirt-
schaftlichste Heizungssystem
habe. Deshalb soll die Kampa-
gne mit Argumentationskette
sorgfältig vorbereitet werden,
bevor der „Tank-Check“
spruchreif wird. Mehr dazu bald
in der SBZ.

TD

Zentralverbandsanitär
heizung

klima

Die Überwachungsge-
meinschaft Technische
Anlagen der SHK-Hand-
werke – kurz ÜWG-SHK
– traf sich am 17. Juni
2004 zur Mitgliederver-
sammlung in Nierstein
am Rhein. Die Heizöl-
lagerung sowie fachge-
rechte Arbeiten an Ent-
wässerungssystemen bil-
deten die Schwerpunkte.

Jahrestagung der Überwachungsgemeinschaft

Anforderungen werden höher

Die Geschicke der ÜWG-SHK lenken (v. l.): Fritz Schellhorn, Kilian
Huber, Matthias Anton, Rolf Richter, Helmut Diehl und Ulrich Kössel

Von insgesamt 3688 Mitgliedsbetrieben der ÜWG waren 65 Vertreter
nach Nierstein gekommen


